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ANTRAG 
 
der Fraktion DIE LINKE 
 
 
Arbeitsmarktpolitische Weichen im Bund und in Mecklenburg-Vorpommern 
richtig stellen  
 

 

 

 

 

 

 

Der Landtag möge beschließen: 

 

I. Der Landtag stellt fest:  

 

Die Arbeitslosenzahlen sinken bundesweit und auch in Mecklenburg-Vorpommern. 

Wesentliche Ursachen sind demografische Effekte und die Zunahme sozialversiche-

rungspflichtiger Beschäftigung, oft jedoch nur in Teilzeit. Die tatsächliche Betroffenheit ist 

weit höher als es die monatlichen Arbeitslosenzahlen der Bundesagentur für Arbeit 

vermuten lassen. Darüber hinaus profitieren nicht alle Gruppen gleichermaßen von der 

aktuellen Arbeitsmarktentwicklung. So bleibt die Integration von Langzeitarbeitslosen 

sowie Menschen mit Behinderungen oder Flüchtlingshintergrund eine große Heraus-

forderung. Das neue Teilhabechancengesetz des Bundes ist ein Schritt in die richtige 

Richtung. Um seine Wirksamkeit zu erhöhen, sollten die zahlreichen Anregungen von 

Arbeitsmarktakteuren und Bundesrat im weiteren Gesetzgebungsverfahren Beachtung 

finden. Darüber hinaus muss die Unterfinanzierung der Jobcenter beendet werden. Die 

Regelsätze nach dem SGB II sind nicht bedarfsgerecht und müssen erhöht werden. Die 

Sanktionen sind bürokratisch und daher abzuschaffen. Vielfach verbleiben zudem auf die 

Grundsicherung angewiesene Menschen auch in Mecklenburg-Vorpommern über Jahre im 

System. Daher steht auch die Landesregierung in der Pflicht, Arbeitslosigkeit und deren 

Folgen zu bekämpfen.  
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II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

 

1. in geeigneter Form darauf hinzuwirken, dass 

- sich die Problemdarstellung im Rahmen der Monatsstatistik der Bundesagentur für 

Arbeit künftig an der Unterbeschäftigung orientiert, 

- die Jobcenter finanziell und personell aufgabengerecht ausgestattet werden, 

- die umfassende soziale Teilhabe als Ziel der Grundsicherung im SGB II aufge-

nommen wird, 

- die Sanktionsmöglichkeiten aus dem SGB II gestrichen werden,  

- der Entwurf für ein Teilhabechancengesetz dahingehend qualifiziert wird, dass u. a. 

die geförderte Beschäftigung vollständig versicherungspflichtig wird, Zugangs-

beschränkungen zur Förderung abgebaut, die Orientierung der Förderung am gesetz-

lichen Mindestlohn aufgehoben und damit tarifgebundene Arbeitgeber nicht benach-

teiligt werden. 

 

2. den Landtag darüber zu informieren, inwieweit es zwischenzeitlich gelungen ist, die 

Strukturen sozialer Hilfeprojekte im Land zu sichern und darüber hinaus darzustellen, 

wie sich die Teilnehmerzahlen im Rahmen der Landesförderung „Bürgerarbeit“ seit der 

Überarbeitung der Richtlinie im Land entwickelt haben.  

 

 

 

 
Simone Oldenburg und Fraktion 

 


